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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.	�wie die Polizei in Baden-Württemberg jeweils zum Stichtag 1. Januar 2025,  
1. April 2025, 1. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 personell 
besetzt war, differenziert nach den einzelnen Polizeipräsidien in Baden-Würt-
temberg und Dienstgraden und unter Darstellung der im Haushalt vorgesehe-
nen Stellen (Haushaltssoll), der tatsächlich besetzten Stellen, der Anzahl der 
Vollzeitäquivalente, die an den einzelnen Stichtagen tatsächlich zur Verfügung 
standen unter Angabe der Gründe für nicht zur Verfügung stehende Vollzeit-
äquivalente, insbesondere aufgrund von Teilzeitbeschäftigungen oder Abord-
nungen, sowie des prozentualen Verhältnisses der Anzahl der Vollzeitäquiva-
lente zum Haushaltssoll und unter jeweiliger Darstellung landesweiter Gesamt-
zahlen;

2.	�wie die Landesregierung das prozentuale Verhältnis der Anzahl der Vollzeit-
äquivalente zum Haushaltssoll bewertet und welche Maßnahmen sie gegebe-
nenfalls ergreift, um das prozentuale Verhältnis zu verbessern;

3.	�wie sich die sogenannte Polizeidichte (Verhältnis Anzahl Polizeikräfte zu Be-
völkerung) zu den Stichtagen 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 entwickelt hat;

4.	�wie sich die Anzahl der Polizistinnen und Polizisten, die in den Jahren 2026, 
2027, 2028 und 2029 voraussichtlich in den Ruhestand treten werden, im Ver-
gleich zum Antrag Drucksache 17/7876 verändert hat, unter Darlegung der 
Stellen sowie der Vollzeitäquivalente und differenziert nach Polizeipräsidien 
und Dienstgraden sowie unter jeweiliger Darstellung landesweiter Gesamtzah-
len; 

Antrag
des Abg. Sascha Binder u. a. SPD

und

Stellungnahme
des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Stellenbesetzung bei der Polizei in Baden-Württemberg
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5.	�wie viele Polizistinnen und Polizisten im Jahr 2025 die Entlassung aus dem Be-
amtenverhältnis beantragt haben, unter Darlegung der Gründe für den Antrag 
auf Entlassung, die Stellen sowie der Vollzeitäquivalente und differenziert nach 
Polizeipräsidien, Dienstgraden und der Dauer der bisherigen Tätigkeit als Poli-
zistin oder Polizist (weniger als ein Jahr, zwischen einem Jahr und fünf Jahren, 
zwischen fünf Jahren und 15 Jahren und mehr als 15 Jahren) sowie unter jewei-
liger Darstellung landesweiter Gesamtzahlen;

6.	�wie viele Polizistinnen und Polizisten im Jahr 2025 aus sonstigen Gründen  
– ohne Versetzungen in den Ruhestand – aus dem Polizeidienst ausgeschieden 
sind, unter Darlegung der Gründe, der Stellen sowie der Vollzeitäquivalente 
und differenziert nach Polizeipräsidien, Dienstgraden und der Dauer der bis-
herigen Tätigkeit als Polizistin oder Polizist (weniger als ein Jahr, zwischen 
einem Jahr und fünf Jahren, zwischen fünf Jahren und 15 Jahren und mehr als 
15 Jahren) sowie unter jeweiliger Darstellung landesweiter Gesamtzahlen;

7.	�wie die Landesregierung die Anzahl und Gründe für das Ausscheiden aus dem 
Polizeidienst bewertet und welche Maßnahmen sie ergreift, um dem entgegen-
zuwirken.

16.1.2026

Binder, Ranger, Hoffmann, Dr. Weirauch, Weber SPD

B e g r ü n d u n g

Mit dem Antrag sollen die tatsächliche Stellenbesetzung bei den Polizeipräsidien 
in Baden-Württemberg sowie die politische Bewertung durch die Landesregie-
rung zur Stellenbesetzung und deren Maßnahmen hierzu abgefragt werden. Mit 
Blick auf bevorstehende Versetzungen in den Ruhestand und der sonstigen Be
endigung von Dienstverhältnissen im Jahr 2025 soll darüber hinaus die bevor
stehende Entwicklung erörtert werden.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 10. Februar 2026 Nr. IM3-0141.5-767/2/2 nimmt das Minis-
terium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zu dem Antrag wie folgt 
Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.	�wie die Polizei in Baden-Württemberg jeweils zum Stichtag 1. Januar 2025,  
1. April 2025, 1. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 personell 
besetzt war, differenziert nach den einzelnen Polizeipräsidien in Baden-Würt-
temberg und Dienstgraden und unter Darstellung der im Haushalt vorgese-
henen Stellen (Haushaltssoll), der tatsächlich besetzten Stellen, der Anzahl 
der Vollzeitäquivalente, die an den einzelnen Stichtagen tatsächlich zur Ver-
fügung standen unter Angabe der Gründe für nicht zur Verfügung stehende 
Vollzeitäquivalente, insbesondere aufgrund von Teilzeitbeschäftigungen oder 
Abordnungen, sowie des prozentualen Verhältnisses der Anzahl der Vollzeit-
äquivalente zum Haushaltssoll und unter jeweiliger Darstellung landesweiter 
Gesamtzahlen;

2.	�wie die Landesregierung das prozentuale Verhältnis der Anzahl der Vollzeit-
äquivalente zum Haushaltssoll bewertet und welche Maßnahmen sie gegebe-
nenfalls ergreift, um das prozentuale Verhältnis zu verbessern;

Zu 1. und 2.:

Zu den Ziffern 1 und 2 wird aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam Stel-
lung genommen. 

Zur Entwicklung der personellen Ausstattung der Landespolizei ist festzuhalten:

Durch die enormen Anstrengungen im Rahmen der Einstellungsoffensive über-
steigen bereits seit 2021 die jährlichen Personalzugänge durch fertig ausgebildete 
Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte (PVB) landesweit die Personalabgänge. 
Die kontinuierlich hohen Einstellungszahlen der Einstellungsoffensive werden 
überdies in den kommenden Jahren sukzessive eine personelle Verstärkung der 
Landespolizei bewirken, von der alle Polizeidienststellen und Einrichtungen für 
den Polizeivollzugsdienst (DuE) entsprechend profitieren. 

So verfügt Baden-Württemberg bereits heute über 800 PVB mehr als im Jahr 2016. 
Bis Ende 2026 wird sich der personelle Zuwachs auf voraussichtlich über 1 000 
fertig ausgebildete PVB belaufen. Diese Angaben beziehen sich jeweils auf den 
vergangenen bzw. prognostizierten Jahresmittelwert in Bezug auf die Anzahl fer-
tig ausgebildeter PVB.

Damit wird deutlich: Ohne die im Jahr 2016 begonnene Einstellungsoffensive hätte 
die Pensionierungswelle für die Polizei Baden-Württemberg gravierende Folgen 
gehabt. Die Einstellungsoffensive hat die Polizei nachhaltig gestärkt.

Die kontinuierlich hohen Einstellungszahlen der vergangenen Jahre haben außer-
dem bereits im Jahr 2023 dazu geführt, dass planerisch sämtliche in der Lan-
despolizei ausgebrachten PVD-Planstellen besetzt waren. Vor diesem Hinter-
grund hat der Landtag als Haushaltsgesetzgeber im Rahmen der Doppelhaushalte 
2023/2024 sowie 2025/2026 die Etatisierung von insgesamt 950 neuen zusätzlichen 
Planstellen (PVD) zur Übernahme der fertig ausgebildeten PVB beschlossen.

Zudem ist festzuhalten, dass im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 an allen dar-
gestellten Stichtagen in der Gesamtbilanz landesweit Zuwächse sowohl im Be-
reich des Haushaltssolls (HHS), bei der „Personalstärke Ist brutto“ (Personen) als 
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auch bei der „Personalstärke Ist netto“ (VZÄ) zu verzeichnen sind. Diese positive 
Bilanz ist Ausdruck der im Rahmen der Einstellungsoffensive bereits zum jetzi-
gen Zeitpunkt erreichten personellen Stärkung der Landespolizei, die die eingangs 
dargestellte, positive Entwicklung der Jahresmittelwerte unterstreicht.

Die Angaben zur personellen Besetzung im Polizeivollzugsdienst (PVD) bei den 
DuE können den Tabellen der Anlage 1 entnommen werden. Die Anzahl der tat-
sächlich besetzten Planstellen (PVD) ergibt sich aus der Tabelle in Anlage 2.

In Abweichung zur Fragestellung wurde in Bezug auf die personelle Besetzung 
auf vorliegende Daten zu den Stichtagen 1. Januar 2025, 1. April 2025 und  
1. September 2025 zurückgegriffen. Für den Stichtag 1. Januar 2026 liegen der-
zeit noch keine Daten zur personellen Besetzung im PVD und zu den tatsächlich 
besetzten Planstellen (PVD) vor. Eine Differenzierung nach Amtsbezeichnungen 
in den Tabellen der Anlage 1 ist nicht realisierbar, da diese Angaben nicht in 
der erbetenen Kombination vorliegen und eine nachträgliche Erhebung nur mit 
einem erheblichen, nicht vertretbaren Aufwand möglich gewesen wäre. Die An-
zahl der tatsächlich besetzten Planstellen (PVD) in Anlage 2 erfolgt aus Gründen 
des Sachzusammenhangs und einer einheitlichen Darstellung ebenfalls zu o. g. 
Stichtagen und ohne Differenzierung nach Amtsbezeichnungen. 

Aus den Tabellen in der Anlage 1 ergeben sich das für den PVD zum jeweiligen 
Stichtag zugewiesene HHS, die „Personalstärke Ist brutto“ (Personen) sowie die 
„Personalstärke Ist netto“ (VZÄ). Weiter lässt sich diesen Tabellen entnehmen, 
wie viele VZÄ bei den DuE zum jeweiligen Stichtag aufgrund von Teilzeitbe-
schäftigung oder Abordnungen nicht zur Verfügung standen.

Die „Personalstärke Ist brutto“ (Personen) umfasst alle Personen, die den DuE zu 
den jeweiligen Stichtagen fest zugeordnet waren.

Bei der „Personalstärke Ist netto“ (VZÄ) finden neben dem tatsächlichen Beschäf-
tigungsumfang u. a. auch temporäre Abwesenheiten aufgrund von Elternzeit, Mut-
terschutz, längeren Erkrankungen, langfristigen Abordnungen, internen Umsetzun-
gen, Vorsorgekuren, Beurlaubungen und Fortbildungen mit einer Dauer ab sechs  
Wochen Berücksichtigung. Sie bildet die tatsächlich vorhandene Arbeitsstärke zum 
Stichtag ab und berücksichtigt sowohl die genannten temporären Abwesenheiten 
als auch temporäre Verstärkungen. Aufgrund einer geänderten Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für den mittleren PVD und damit einhergehend veränderten Prak-
tikumszeiträumen finden die Anwärterinnen und Anwärter für den PVD, die ihr 
Praktikum bei den DuE verrichten, seit dem Jahr 2024 grundsätzlich nur noch zum 
Stichtag 1. Januar Eingang in die „Personalstärke Ist netto“ (VZÄ). 

Aus der Tabelle in Anlage 2 ist das für den PVD zum jeweiligen Stichtag zu-
gewiesene HHS sowie die Anzahl der tatsächlich besetzten Planstellen (PVD) 
ersichtlich. Soweit an den Stichtagen bei einzelnen DuE die Anzahl der besetzten 
Planstellen (PVD) über dem HHS lag, steht dies mit temporär erhöhten Bedar-
fen im Zusammenhang. Dies gilt insbesondere für den vor dem Hintergrund der 
Einstellungsoffensive erhöhten Personalbedarf der Hochschule für Polizei Baden-
Württemberg (HfPolBW). 

Ferner ist anzumerken, dass ein möglicherweise temporär verbleibender Anteil an 
rechnerisch unbesetzten Stellen in einem dynamischen Personalkörper und unter 
Berücksichtigung von Aspekten wie z. B. der Teilzeitbeschäftigung sowie haus-
haltsrechtlicher Restriktionen nicht zu vermeiden ist. Hinzu kommen mitunter 
Vakanzen aufgrund von Pensionierungen, die oftmals erst zeitversetzt im Rahmen 
der drei turnusmäßigen Personalversetzungstermine im Kalenderjahr (März, April 
und September) ausgeglichen werden können und die je nach Betrachtungsstich-
tag in vorübergehend unbesetzten Planstellen (PVD) resultieren.

Zur besseren Einordnung der dargestellten Kenngrößen zur Personal- und Stellen-
situation bei den DuE werden zum Verhältnis von HHS (Stellenzahl), „Perso-
nalstärke Ist brutto“ (Personen) und „Personalstärke Ist netto“ (VZÄ) folgende 
Informationen mitgeteilt:
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Die „Personalstärke Ist brutto“ (Personen) liegt regelmäßig oberhalb der im 
Staatshaushaltsplan etatisierten Stellenzahl, was insbesondere aus der Möglich-
keit zur Teilzeitbeschäftigung und der damit einhergehenden teilweisen anteiligen 
Besetzung von Planstellen durch mehrere Personen resultiert.

Die „Personalstärke Ist netto“ (VZÄ) liegt regelmäßig unterhalb der im Staats-
haushaltsplan etatisierten Stellenzahl, da hier neben dem tatsächlichen Beschäf-
tigungsumfang u. a. auch verschiedene Formen von Abwesenheiten Berücksich-
tigung finden, wodurch sich die tatsächlich zur Verfügung stehende Anzahl an 
VZÄ reduziert. Gleichwohl kann die tatsächliche Arbeitsstärke durch tempo-
räre Unterstützungskräfte auch höher liegen (z. B. durch Abordnungen an die 
HfPolBW).

Hinsichtlich der insofern zwangsläufig bestehenden Differenz zwischen der „Per-
sonalstärke Ist netto“ (VZÄ) und dem HHS ist aus Sicht des Ministeriums des In-
neren, für Digitalisierung und Kommunen festzustellen, dass diese zunächst keine 
unmittelbaren Rückschlüsse auf die Entwicklung der Personalstärke innerhalb der 
Landespolizei erlaubt. Vielmehr resultiert diese Differenz aus den unterschied-
lichen Betrachtungsperspektiven der jeweiligen Kenngröße und besteht folglich 
unabhängig von der Gesamtentwicklung der Personalstärke.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass allein aus einer sich regelmäßig 
ergebenden Differenz zwischen dem Haushaltssoll und der „Personalstärke Ist 
netto“ (VZÄ) keine belastbaren Rückschlüsse auf unbesetzte – und durch Perso-
nalzuweisungen besetzbare – Stellen abgeleitet werden können. 

Die Differenz zwischen Haushaltssoll und tatsächlicher Arbeitsstärke ist vielmehr 
direkte und unvermeidliche Folge der in der „Personalstärke Ist netto“ (VZÄ) be-
rücksichtigten und o. g. personellen temporären Abwesenheiten. Entscheidend für 
die Einordnung dieser Differenz ist, dass insbesondere diejenigen Personen, die 
aufgrund der genannten Abwesenheitsgründe temporär nicht zur Dienstleistung 
zur Verfügung stehen, in der Regel ihren DuE und den dort ausgebrachten Stellen 
zugeordnet bleiben. D. h., die Stellen bleiben weiterhin besetzt, obwohl die Per-
sonen (temporär) nicht oder an anderer Stelle zur Dienstleistung zur Verfügung 
stehen.

3.	�wie sich die sogenannte Polizeidichte (Verhältnis Anzahl Polizeikräfte zu Be-
völkerung) zu den Stichtagen 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 entwickelt 
hat;

Zu 3.:

Die Polizeidichte beschreibt das Verhältnis aller im Staatshaushaltsplan etatisier-
ten Planstellen für ausgebildete PVB zur landesweiten Einwohnerzahl. Hierbei 
handelt es sich um eine Kenngröße, die zum rein quantitativen Vergleich der 
Länder in Bezug auf die Stellenausstattung der Polizei verwendet wird. Die für 
die Berechnung der Polizeidichte 2026 erforderlichen Daten liegen aktuell noch 
nicht vor. 

Die Polizeidichte lag im Jahr 2025 bei 1:449 und erreichte damit den besten Wert 
seit Beginn der Einstellungsoffensive im Jahr 2016 (1:452). Insbesondere durch 
die Etatisierung zusätzlicher Planstellen (PVD) für fertig ausgebildete PVB konn-
te eine Verbesserung der Polizeidichte erreicht werden.

Baden-Württemberg nimmt im bundesweiten Vergleich regelmäßig einen Spit-
zenplatz im Bereich der Inneren Sicherheit ein. 

Bei den Straftaten ohne ausländerrechtliche Verstöße sank die Kriminalitätsbe-
lastung von 5 538 Straftaten je 100 000 Einwohnerinnen/Einwohner im Jahr 2015 
auf 4 882 Straftaten je 100 000 Einwohnerinnen/Einwohner im Jahr 2024. Die 
Aufklärungsquote hat sich von 58,5 Prozent auf 60,3 Prozent verbessert. 
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Exemplarisch konnten Wohnungseinbruchdiebstähle ausgehend vom Jahr 2015 
mit seinerzeit 12 255 Fällen bis zum Jahr 2024 um 56,9 Prozent auf 5 286 Fälle 
gesenkt werden. Die statistischen Zahlen wirken sich unmittelbar positiv auf die 
Sicherheit der Menschen in Baden-Württemberg aus, denn aufgeklärte Straftaten 
stehen für ermittelte Straftäterinnen und Straftäter und bilden die Grundlage für 
justizielle Entscheidungen. 

4.	�wie sich die Anzahl der Polizistinnen und Polizisten, die in den Jahren 2026, 
2027, 2028 und 2029 voraussichtlich in den Ruhestand treten werden, im Ver-
gleich zum Antrag Drucksache 17/7876 verändert hat, unter Darlegung der 
Stellen sowie der Vollzeitäquivalente und differenziert nach Polizeipräsidien und 
Dienstgraden sowie unter jeweiliger Darstellung landesweiter Gesamtzahlen; 

Zu 4.:

Die Anzahl der PVB, die voraussichtlich in den Jahren 2026 bis 2029 in den Ruhe
stand treten, kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Die Tabelle 
weist ebenfalls den Vergleich zum Antrag Drucksache 17/7867 aus. Erfasst sind 
dabei die prognostizierten gesetzlichen Ruhestände mit Erreichen der Altersgrenze 
sowie für die Jahre 2026 und 2027 die Fälle eines Eintritts in den Ruhestand nach 
vorherigem Hinausschieben der Altersgrenze. Es wird darauf hingewiesen, dass 
diese Angaben noch den einer Prognose stets immanenten Schwankungen bzw. 
Veränderungen unterliegen können. Von Angaben zu Amtsbezeichnungen und Ar-
beitszeitanteilen wurde im Zusammenhang mit den voraussichtlichen Ruheständen 
abgesehen, da diese Parameter bis zum jeweiligen Eintritt in den Ruhestand noch 
einer Veränderung unterliegen können und somit belastbare Angaben für die Zu-
kunft zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich sind.

DuE 
Voraussichtliche Anzahl an Ruheständen von PVB1 

2026 
(17/7867) 2026 2027 

(17/7867) 2027 2028 
(17/7867) 2028 2029 

(17/7867) 2029 

PP Aalen 37 43 26 23 24 25 26 27 

PP Freiburg 37 44 44 41 48 45 41 43 

PP Heilbronn 38 42 17 20 30 27 21 20 

PP Karlsruhe 36 32 30 33 34 33 27 30 

PP Konstanz 31 33 19 26 25 27 17 20 

PP Ludwigsburg 24 23 18 20 15 14 25 23 

PP Mannheim 62 50 42 53 33 30 45 41 

PP Offenburg 25 32 18 17 19 23 29 24 

PP Pforzheim 14 17 23 20 13 13 17 20 

PP Ravensburg 23 22 22 19 15 18 23 19 

PP Reutlingen2 52 47 34 42 34 27 29 30 

PP Stuttgart 27 26 34 37 39 38 42 46 

PP Ulm 33 49 36 34 27 22 33 30 

PP Einsatz 21 27 24 28 25 23 31 34 

LKA 17 16 17 23 26 23 19 15 

HfPolBW 16 17 23 29 19 17 16 12 

PTLS Pol 7 15 15 14 12 9 20 14 

Gesamt 500 535 442 479 438 414 461 448 
 

_____________________________________

1	� Stichtagsauswertung 1. Januar 2026 aller DuE der Polizei BW ohne IM-LPP.
2	� In der Stellungnahme zur DS 17/7867 wurden die Zahlen zu PP RT und PP RV versehentlich 

vertauscht. Diese Tabelle enthält nun die korrekte Zuordnung.
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Im Zusammenhang mit der voraussichtlichen Anzahl an Ruheständen von PVB 
ist anzumerken: Die enormen Anstrengungen im Rahmen der Einstellungsoffen-
sive führen bereits seit dem Jahr 2021 dazu, dass die jährlichen Personalzugänge 
durch fertig ausgebildete PVB landesweit wieder die Personalabgänge überstei-
gen.

Die bereits zum jetzigen Zeitpunkt erreichte personellen Stärkung der Landes-
polizei spiegelt sich – wie eingangs dargestellt – in der positiven Entwicklung der 
Jahresmittelwerte wider. Diese Perspektive wird regelmäßig für strukturelle bzw. 
Langzeitbetrachtungen herangezogen, da sie langfristig angelegte Personalmaß-
nahmen – wie z. B. Pensionierungen oder Versetzungen – enthält und auch die 
üblichen unterjährigen Schwankungen der Personalstärke im PVD berücksichtigt. 

Im Ergebnis bleibt somit festzuhalten, dass die Polizei trotz der prognostizierten 
Pensionierungen im Jahr 2026 voraussichtlich über 1 000 fertig ausgebildete PVB 
mehr als 2016 verfügen wird.

5.	�wie viele Polizistinnen und Polizisten im Jahr 2025 die Entlassung aus dem 
Beamtenverhältnis beantragt haben, unter Darlegung der Gründe für den An-
trag auf Entlassung, die Stellen sowie der Vollzeitäquivalente und differenziert 
nach Polizeipräsidien, Dienstgraden und der Dauer der bisherigen Tätigkeit 
als Polizistin oder Polizist (weniger als ein Jahr, zwischen einem Jahr und fünf 
Jahren, zwischen fünf Jahren und 15 Jahren und mehr als 15 Jahren) sowie 
unter jeweiliger Darstellung landesweiter Gesamtzahlen;

6.	�wie viele Polizistinnen und Polizisten im Jahr 2025 aus sonstigen Gründen  
– ohne Versetzungen in den Ruhestand – aus dem Polizeidienst ausgeschieden 
sind, unter Darlegung der Gründe, der Stellen sowie der Vollzeitäquivalente 
und differenziert nach Polizeipräsidien, Dienstgraden und der Dauer der bis-
herigen Tätigkeit als Polizistin oder Polizist (weniger als ein Jahr, zwischen 
einem Jahr und fünf Jahren, zwischen fünf Jahren und 15 Jahren und mehr als 
15 Jahren) sowie unter jeweiliger Darstellung landesweiter Gesamtzahlen;

Zu 5. und 6.:

Zu den Ziffern 5 und 6 wird aufgrund des bestehenden Sachzusammenhangs ge-
meinsam Stellung genommen.

Die Angaben können den Tabellen in der Anlage 3 entnommen werden. Die Dar-
stellung erfolgt differenziert nach einem Ausscheiden auf Antrag und einem Aus-
scheiden aus sonstigen Gründen (ohne Versetzungen in den Ruhestand) bei den 
jeweiligen DuE sowie unter Angabe der Amtsbezeichnungen und der VZÄ zum 
Zeitpunkt des Ausscheidens. Angaben zur jeweiligen Dienstzeit bis zum Aus-
scheiden sind nicht möglich, da die Daten statistisch nicht vorgehalten werden 
und eine Erhebung nur mit einem erheblichen, nicht vertretbaren Aufwand mög-
lich gewesen wäre. Im Vergleich zu den Vorjahren 2022, 2023 und 2024 ist die 
Anzahl an Ausscheidern aus den oben dargestellten Gründen auf einem nahezu 
gleichbleibenden Niveau. 

Die Gründe für das Ausscheiden sind vielfältig. Neben einem Antrag auf Ent-
lassung gehören hierzu u. a. Todesfälle, die Versetzung zu einem anderen Dienst-
herrn, die Entfernung aus dem Dienst aus disziplinarrechtlichen Gründen etc. Die 
individuellen Gründe für einen Antrag auf Entlassungen werden statistisch nicht 
erfasst. Entlassungsanträge unterliegen keiner Begründungspflicht seitens der Be-
amtinnen und Beamten. Bei der HfPolBW enthält die dargestellte Gesamtzahl 
auch die Anwärterinnen und Anwärter. Naturgemäß fällt die Anzahl der darge-
stellten Entlassungen auf eigenen Antrag bzw. aus sonstigen Gründen bei den 
Anwärterinnen und Anwärtern höher aus, als bei den fertig ausgebildeten PVB. 
So ist dies vor allem darauf zurückzuführen, dass sich – vor allem junge – Anwär-
terinnen und Anwärter noch in der beruflichen Orientierungsphase befinden, sich 
während der Ausbildung Erwartungen an den Beruf als nicht zutreffend erweisen 
und dies zum Ausscheiden aus dem Ausbildungsverhältnis führt. Im Vergleich zu 
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den Vorjahren 2022, 2023 und 2024 ist die Anzahl an Ausscheidern im Bereich 
der Anwärterinnen und Anwärtern auf leicht rückläufigem Niveau. 

7.	�wie die Landesregierung die Anzahl und Gründe für das Ausscheiden aus dem 
Polizeidienst bewertet und welche Maßnahmen sie ergreift, um dem entgegen-
zuwirken.

Zu 7.:

Der Eintritt in den Ruhestand stellt weiterhin den wesentlichen Grund für ein 
Ausscheiden aus dem Polizeidienst dar. Die Anzahl der Beamtinnen und Beam-
ten, die auf eigenen Antrag hin die Landespolizei verlassen, fällt deutlich geringer 
aus. 

Die Polizei Baden-Württemberg verfolgt mit dem Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement einen systematischen, ganzheitlichen Ansatz zur Erhaltung und Förde-
rung der Gesundheit sowie der langfristigen Leistungsfähigkeit der Beschäftigten. 
Ziel des Betrieblichen Gesundheitsmanagement ist es unter anderem Beschäftigte 
nachhaltig im Dienst zu halten und damit auch dem frühzeitigen Ausscheiden aus 
dem Polizeidienst entgegenzuwirken.

Losgelöst hiervon verfolgt die Landespolizei das Ziel, die Attraktivität als Ar-
beitsgeber weiter zu erhöhen. In diesem Zusammenhang wurden in den vergan-
genen Jahren verschiedene Flexibilisierungsmöglichkeiten zu Arbeitszeit und 
Arbeitsort geschaffen. Insgesamt setzt die Landespolizei auf eine lebensphasen-
orientierte Personalpolitik, von der auch ältere Beschäftigte profitieren. Für diese 
lebensphasenorientierte Personalpolitik ist die Landespolizei bereits seit 2016 mit 
dem audit berufundfamilie zertifiziert.

Mit der klaren Zielsetzung, das landesweit hohe Sicherheitsniveau auch in den 
kommenden Jahren zu halten und hierfür u. a. die personelle Ausstattung der 
Polizei nachhaltig zu stärken, hat die Landesregierung bereits in der letzten Legis-
laturperiode die größte Einstellungsoffensive in der Geschichte der baden-würt-
tembergischen Landespolizei gestartet. Seit 2016 ist es gelungen, mehr als 14 000 
junge Menschen für einen Eintritt in die Ausbildung des mittleren und gehobenen 
PVD zu gewinnen.

In Vertretung

Blenke
Staatssekretär
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